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Datensparsamkeit bei der Rundfunkfinanzierung

Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist derzeit Gegenstand öffentlicher Dis-
kussion in der Politik und unter den Rundfunkanstalten selbst. Erörtert wird hierbei auch, ob die
Erhebung von Rundfunkgebühren, die an das „Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes“
anknüpfen, im Hinblick auf veränderte Gerätetechniken und bestehende Mängel im Verfahren
modifiziert oder durch andere Finanzierungsformen ersetzt bzw. ergänzt werden sollte.

Künftig wird kaum noch überschaubar sein, welche Geräte zum Rundfunkempfang geeignet sind.
Über die eigentlichen Fernseh- und Rundfunkgeräte hinaus ist dies bereits heute beispielsweise
mit Personalcomputern, die über einen Internetzugang verfügen, oder mit bestimmten Mobiltele-
fonen möglich. In naher Zukunft werden neue Technologien wie UMTS weitere Empfangsmög-
lichkeiten eröffnen. Sofern der Besitz derartiger multifunktionaler Geräte zum Kriterium für die
Rundfunkgebührenpflicht gemacht wird, würde das zu einer erheblichen Ausweitung von Daten-
abgleichen führen. Schon das gegenwärtig praktizierte Gebühreneinzugsverfahren erfordert in
großem Umfang die Verarbeitung personenbezogener Daten. Nach den Angaben der Rundfunk-
anstalten meldet ein signifikanter Teil der Rundfunkteilnehmerinnen und -teilnehmer trotz der
Verpflichtung hierzu seine Geräte nicht an. Um möglichst alle Gebührenpflichtigen zu erfassen,
nutzen die Rundfunkanstalten Daten aus dem Melderegister, vom privaten Adresshandel und
setzen vor Ort Rundfunkgebührenbeauftragte ein, die einzelne Haushalte aufsuchen. Damit wird
in unverhältnismäßiger Weise in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vieler geset-
zestreuer Bürgerinnen und Bürger  eingegriffen.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordern die Bundesländer auf, einer
Neuordnung ein Modell zugrunde zu legen, das sich stärker als das bestehende System der Rund-
funkfinanzierung an den Prinzipien der Datenvermeidung, Datensparsamkeit und Dezentralisie-
rung orientiert. Nach ihrer Überzeugung lässt sich die verfassungsrechtlich gebotene Staatsferne
und Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch mit anderen, das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung weniger stark einschränkenden Finanzierungsmodellen als
dem derzeit praktizierten gewährleisten.
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